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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §67 Abs4;

BAO §14;

Rechtssatz

Zu dem mit § 67 Abs 4 ASVG vergleichbaren Haftungstatbestand des § 14 BAO hat der VwGH ausgesprochen, dass

unter dem im Gesetz verwendeten Begri; "Übereignung" die "Verscha;ung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht"

anzusehen ist, wobei es dabei nicht auf eine besondere zivilrechtliche Gestaltung ankommt. Maßgebend ist somit der -

wenn auch nicht unmittelbare - auf Rechtsgeschäft beruhende Übergang der wirtschaftlichen Verfügungsmacht vom

Vorgänger auf den Erwerber (Hinweis E 21. Juni 2000, 95/08/0322; E 11. Juli 2000, 99/16/0465). Für die Verscha;ung der

wirtschaftlichen Verfügungsmacht kommt es nach der Judikatur auf eine bestimmte zivilrechtliche Ausgestaltung nicht

an, daher auch nicht auf eine bestimmte sachenrechtliche Zuordnung der Betriebsmittel.
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